
Rahmenprüfungsordnung 
für die Bachelorstudiengänge  

des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Mathem atik 
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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. S.90), hat der Fachbereich Ingenieurwissenschaften und 
Mathematik der Fachhochschule Bielefeld die folgende Ordnung erlassen: 
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I. Allgemeines 

§ 1 Geltungsbereich der Bachelorrahmenprüfungsordnu ng 

Diese Bachelorrahmenprüfungsordnung (BRPO) gilt zusammen mit den jeweiligen Studiengangs-
prüfungsordnungen (SPO) gemäß § 2 für die grundständigen Bachelorstudiengänge Angewandte 
Mathematik, Apparative Biotechnologie, Elektrotechnik, Ingenieurinformatik, Maschinenbau, Me-
chatronik, Regenerative Energien und Wirtschaftsingenieurwesen des Fachbereichs Ingenieurwis-
senschaften und Mathematik der Fachhochschule Bielefeld. 

§ 2 Studiengangsprüfungsordnungen 

(1) Für die einzelnen Studiengänge bestehen SPO nach Maßgabe der BRPO. Diese regeln 
gemäß § 64 Abs. 2 HG insbesondere: 

• den zu verleihenden Hochschulgrad,  
• die Regelstudienzeit und die Termine für die Aufnahme des jeweiligen Studiums,  
• die speziellen Zugangsvoraussetzungen,  
• die Prüfungsausschüsse,  
• die Zahl der Module,  
• den Inhalt, das Qualifikationsziel, die Lehrformen, die Teilnahmevoraussetzungen, 

die Arbeitsbelastung sowie die Art der Prüfung des einzelnen Moduls,  
• die Voraussetzungen der ggf. in den jeweiligen Studiengang integrierten Auslands-

semester, Praxissemester oder Praxisphasen,  
• Form, Zahl, Art und Umfang der Prüfungen und die Voraussetzungen für die Teil-

nahme an Prüfungen,  
• den Studienverlauf in Form eines Studienplans als Anlage zur Studiengangs-

prüfungsordnung. 
(2) Die SPO können die Regelungen dieser Rahmenprüfungsordnung spezifizieren und abwei-

chende Regelungen vorsehen; diese erfolgen unter ausdrücklicher Bezugnahme auf den 
entsprechenden Paragrafen dieser Rahmenprüfungsordnung. 

§ 3 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Akademisc her Grad 

(1) Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss eines Hochschul-
studiums und dient des Weiteren der Qualifizierung für ein Masterstudium an einer Fach-
hochschule oder Universität. 

(2) Das Bachelorstudium gewährleistet auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Methoden und unter Beachtung der allgemeinen gesetzlichen Studienziele (§ 58 HG) eine 
deutliche Berufsqualifizierung. Der Bachelorstudiengang vermittelt daher den Absolventin-
nen und Absolventen Qualifikationsbündel bzw. -attribute, die ihnen die Aufnahme einer dem 
akademischen Abschluss adäquaten beruflichen Tätigkeit nach dem Studium ermöglichen.   

(3) Im Rahmen des Pflicht- oder Wahlpflichtbereiches sind unter Beachtung der Maßgaben des 
Absatzes 2 folgende überfachliche Qualifikationen zu vermitteln: 

1. Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten einschließlich der dazu erforderlichen In-
formations- und Medienkompetenz, 

2. fremdsprachliche Kompetenz, 
3. Grundverständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, 
4. Fähigkeit, Ideen, Konzepte, Projekte oder Produkte in mündlicher, schriftlicher und 

multimedialer Form zu präsentieren, 
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5. Fähigkeit zur Teamarbeit, zur Moderation und zur Leitung von Arbeitsgruppen, 
6. Fähigkeit, vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden kon-

krete Fragestellungen des Fachgebietes in einem vorgegebenen Zeitrahmen zu be-
arbeiten.  

(4) Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der entsprechende Bachelorgrad gemäß 
Studiengangsprüfungsordnung § 2 als erster berufsqualifizierender Abschlussgrad verliehen.  

§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Qualifikation für das jeweilige Studium wird durch ein Zeugnis der Fachhochschulreife, 
der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife oder durch eine als gleichwertig an-
erkannte Vorbildung nachgewiesen. Das Nähere ergibt sich aus der Verordnung über die 
Gleichwertigkeit von Vorbildungsnachweisen mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife. 

(2) Als Voraussetzung für die Aufnahme des entsprechenden Studiums kann neben der Fach-
hochschulreife der Nachweis einer praktischen Tätigkeit (Vorpraktikum) gefordert werden. 
Das Vorpraktikum muss bis spätestens zum Beginn des 4. Semesters nachgewiesen wer-
den und studiengangsbezogene Tätigkeiten umfassen. Näheres wird in der entsprechenden 
Studiengangsprüfungsordnung geregelt. 

(3) Auf das Vorpraktikum können Zeiten einschlägiger Tätigkeiten im Rahmen einer schulischen 
oder beruflichen Ausbildung ganz oder teilweise angerechnet werden. Entsprechendes gilt 
für einschlägige Tätigkeiten in der Bundeswehr sowie im Bundesfreiwilligen- und Entwick-
lungsdienst. 

(4) Trotz Vorliegens der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen kann die Einschreibung bzw. 
der Studiengangwechsel versagt werden, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbe-
werber an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prü-
fungsordnung erforderliche Prüfung in einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang 
endgültig nicht bestanden hat. 

§ 5 Regelstudienzeit, Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt mindestens sechs und höchstens acht Semester. Der Studien-
gang ist modular aufgebaut. Jedes Modul schließt mit einer Prüfung ab. Der für ein Modul 
aufzuwendende Arbeitsaufwand wird durch Leistungspunkte (Credits) beschrieben. Credits 
erfassen sowohl den unmittelbaren Lehrbetrieb als auch Zeiten für die Vor- und Nachberei-
tung des Lehrstoffes, den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen einschließlich 
den Abschluss- und Studienarbeiten sowie die Praktika. Nach bestandener Prüfung werden 
die entsprechenden Credits gutgeschrieben und getrennt von den erzielten Prüfungsnoten 
ausgewiesen. Entsprechend dem European Credit Transfer System (ECTS – Europäisches 
System zur Anrechnung von Studienleistungen) werden pro Semester 30 Credits vergeben 
und den Modulen zugeordnet. Die spezifischen Prüfungsanforderungen, die Pflichtmodule, 
die Wahlpflichtmodule und Wahlmodule sind in den SPO verbindlich geregelt. 

(2) Der Studienplan (Anlage der Studiengangsprüfungsordnung) legt den Arbeitsaufwand und 
den Zeitumfang der einzelnen Module in Credits und Semesterwochenstunden sowie deren 
Art und empfohlenen Zeitpunkt  im jeweiligen Studiengang fest. Er ist nach Studiensemes-
tern gegliedert. Die Lehrveranstaltungen werden gewöhnlich im Jahresrhythmus angeboten, 
daher wird die Einhaltung des Studienplans dringend nahe gelegt.  

(3) Um den Studierenden den Zugang zum Lehrangebot zu erleichtern, sollen zum Beginn des 
ersten Semesters Einführungsveranstaltungen durchgeführt werden. 
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§ 6 Arten des Lehrangebots 

(1) Das notwendige Lehrangebot enthält Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule. Näheres regelt 
der Studienplan (siehe Anlage der Studiengangsprüfungsordnung). Die Module müssen mit 
einer Modulprüfung abgeschlossen werden.  

(2) Pflichtmodule sind Module, die im Studienplan fest vorgeschrieben sind und von den Studie-
renden des Studienganges belegt werden müssen. 

(3) Eine Vertiefungsrichtung wird durch Wahlpflichtmodule gebildet. Diese Vertiefungsrichtung 
wird durch das Belegen entsprechender Module gewählt. Die Module der jeweiligen Vertie-
fungsrichtung werden in einem Katalog aufgelistet und müssen in einem bestimmten Um-
fang gemäß Studienplan belegt werden. 

(4) Wahlmodule sind aus einem bestimmten Bereich gemäß Studienplan frei zu wählen. In der 
Regel wird eine Zusammenstellung der empfohlenen Module in einem Wahlkatalog angege-
ben. Durch die Wahl der empfohlenen Module kann eine zeitliche Überschneidung mit 
Pflicht- und Wahlpflichtmodulen des entsprechenden Studiengangs vermieden werden.   

(5) Die Studierenden können sich in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen einer Prüfung 
unterziehen. Das Ergebnis dieser Modulprüfungen wird auf Antrag in das Zeugnis mit aufge-
nommen und als Zusatzmodul ausgewiesen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote 
nicht berücksichtigt.  

(6) Formen der Lehrveranstaltungen sind: 
• Vorlesung (V):  Zusammenhängende Darstellung eines Lehrstoffes, Vermittlung von 

Fakten und Methoden. 
• Seminar (S):  Erarbeiten von Fakten, Erkenntnissen, komplexen Problemstellungen im 

Wechsel von Vortrag und Diskussion. Die Lehrenden leiten die Veranstaltung und füh-
ren die Diskussion. Die Studierenden erarbeiten Beiträge und diskutieren die Beiträge. 

• Seminaristischer Unterricht (SU):  Erarbeiten von Lehrinhalten im Zusammenhang ihres 
Lehrbereichs und Anwendungsbereichs durch enge Verbindung des Vortrags mit des-
sen exemplarischer Vertiefung. Diese findet weitgehend im Semesterverbund statt. Leh-
rende vermitteln und entwickeln den Lehrstoff unter Berücksichtigung der von ihnen 
veranlassten Beteiligung der Studierenden. Die Studierenden beteiligen sich nach Maß-
gabe der Initiativen der Lehrenden. 

• Übung (Ü):  Systematisches Durcharbeiten von Lehrstoffen und Zusammenhängen, 
Anwendung auf Fälle aus der Praxis. Die Lehrenden leiten die Veranstaltungen, geben 
eine Einführung, stellen Aufgaben, geben Lösungshilfen. Die Studierenden arbeiten ein-
zeln oder in Gruppen, lösen Aufgaben teilweise selbständig, aber in enger Rückkopp-
lung mit den Lehrenden. 

• Praktikum, Labor (P):  Erwerben und Vertiefen von Kenntnissen durch Bearbeitung 
praktischer, experimenteller Aufgaben. Die Lehrenden leiten die Studierenden an und 
überwachen die Veranstaltung. Die Studierenden führen praktische Arbeiten und Versu-
che durch. 

• Projekte (Pj):  Erwerben und Vertiefen von ingenieurtypischen bzw. fachtypischen 
Kenntnissen. In ihnen werden im Team konkrete Problemstellungen ganzheitlich, unter 
praxisnahen Bedingungen bearbeitet. 

§ 7 Umfang und Gliederung der Prüfungen 

(1) Das Studium wird mit der Bachelorprüfung abgeschlossen. Die Bachelorprüfung in sechs-
semestrigen Studiengängen gliedert sich in studienbegleitende Modulprüfungen und die Ba-
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chelorarbeit, bei siebensemestrigen Studiengängen in studienbegleitende Modulprüfungen, 
die Praxisphase und die Bachelorarbeit. Die studienbegleitenden Modulprüfungen sollen zu 
dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das jeweilige Modul im Studium abgeschlossen wird.  

(2) Hinsichtlich der Leistungen und der zeitlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit den 
Praxisprojekten, der Praxisphase und der Bachelorarbeit gelten die Regelungen gemäß §§ 
25 - 36. 

(3) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass es einschließlich der 
Bachelorprüfung mit Ablauf des sechsten Semesters in sechssemestrigen Studiengängen 
abgeschlossen sein kann. In siebensemestrigen Studiengängen ist das Studium sowie das 
Prüfungsverfahren so zu gestalten, dass es einschließlich der Praxisphase und der Bache-
lorprüfung mit Ablauf des siebten Semesters abgeschlossen sein kann. Die Prüfungsverfah-
ren müssen die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 
und 7 des Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend den Fristen des Bundeserziehungs-
geldgesetzes über die Elternzeit und die Ausfallzeiten durch die Pflege von Personen be-
rücksichtigen (§ 64 Abs. 2 Nr. 5 HG). 

§ 8 Organisation der Prüfungen, Prüfungsorgane 

(1) Für die Prüfungsorganisation ist die Dekanin oder der Dekan verantwortlich. 
(2) Die übrigen durch diese BRPO und durch die jeweilige SPO zugewiesenen Aufgaben sind 

entweder durch die Dekanin oder den Dekan oder durch einen Prüfungsausschuss wahrzu-
nehmen.  

(3) Die Dekanin oder der Dekan oder der Prüfungsausschuss fungieren entsprechend ihrer Be-
stimmung in der Prüfungsordnung als Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes NRW und der Verwaltungsgerichtsordnung. 

(4) Wenn ein Prüfungsausschuss als Prüfungsbehörde eingerichtet wird, sollen in der Regel 
diesem Gremium nicht mehr als sieben Mitglieder angehören. In diesem Fall entspricht fol-
gende Zusammensetzung den Maßgaben des HG: 

1. vier Mitglieder der Professorenschaft, darunter ein vorsitzendes Mitglied und ein 
stellvertretend vorsitzendes Mitglied, 

2. ein Mitglied der Mitarbeiterschaft in Lehre und Forschung mit Hochschulabschluss, 
3. zwei Studierende.  

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom zuständigen Fachbereichsrat gewählt. 
Entsprechend wird durch die Wahl bestimmt, wer die Mitglieder mit Ausnahme des vorsit-
zenden Mitglieds und des stellvertretend vorsitzenden Mitglieds im Verhinderungsfall vertre-
ten soll. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre, die des studentischen Mitglieds ein 
Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird 
ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt.  

(6) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der BRPO und der SPO. Er entscheidet 
insbesondere über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. 
Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der 
Prüfungen und Studienzeiten jährlich zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Ba-
chelor-Rahmenprüfungsordnung sowie der SPO und der entsprechenden Studienpläne. Der 
Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für laufende Geschäfte auf das 
vorsitzende Mitglied bzw. das stellvertretend vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.   
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(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn das vorsitzende Mitglied (oder Stellvertre-
tung), ein weiteres Mitglied der Professorenschaft und ein weiteres stimmberechtigtes Mit-
glied anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. Die studentischen Mitglieder wirken bei 
pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Anrechnung oder 
sonstigen Beurteilung von Studien- und Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüfen-
den und Beisitzenden nicht mit. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenhei-
ten, welche die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, 
nehmen die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil. 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, mit Ausnahme der studentischen Mitglieder, die 
sich im gleichen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen, haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Bekanntga-
be der Note. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses (einschl. der Stellvertretung) unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Prüfungsausschuss zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(11) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem betroffenen Studierenden 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

(12) In der Tätigkeit als Prüfungsorgan wird die Dekanin oder der Dekan durch die Hochschul-
verwaltung unterstützt (§ 25 HG). Hinsichtlich der weiteren Aufgabenbestimmung gilt Abs. 6 
sinngemäß.  

§ 9 Prüfende und Beisitzende 

(1) Zu den Modulprüfungen bestellt der Prüfungsausschuss die Prüfenden und Beisitzenden. 
Zum Prüfenden darf nur bestellt werden, wer mindestens die Bachelorprüfung an einer 
Hochschule oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat oder eine vergleichbare Qualifika-
tion erworben hat und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 
Studienabschnitt, auf den sich die Prüfung bezieht, eine einschlägige selbständige Lehrtä-
tigkeit ausgeübt hat. Sind mehrere Prüfer zu bestellen, so soll mindestens eine prüfende 
Person in dem betreffenden Prüfungsfach gelehrt haben. Zu Beisitzenden dürfen nur Perso-
nen bestellt werden, die mindestens die Bachelorprüfung an einer Hochschule oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben haben 
(sachkundige Beisitzende). Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. Die 
Prüfenden und die Beisitzenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

(2) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zu den Modulprüfun-
gen dem Prüfling die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Be-
kanntgabe der Prüfungstermine  soll in der Regel mindestens sechs Wochen vor dem Prü-
fungstermin erfolgen. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. 

(3) Der Prüfling kann einen oder mehrere Prüfer für die Betreuung der Bachelorarbeit vorschla-
gen. Auf den Vorschlag des Prüflings ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Der erste 
Prüfer (Betreuer) muss ein Hochschullehrer des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und 
Mathematik sein, in dem der Prüfling studiert. Zu weiteren Prüfern dürfen nur Personen be-
stellt werden, die mindestens die Bachelorprüfung an einer Hochschule oder eine vergleich-
bare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben haben. 
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§ 10 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü fungsleistungen 

(1) Leistungen, die an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in ei-
nem Studiengang erbracht worden sind, werden in dem gleichen Studiengang an der Hoch-
schule von Amts wegen angerechnet. Leistungen in anderen Studiengängen oder an ande-
ren Hochschulen sowie an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes sind bei Gleichwertigkeit anzurechnen, soweit kein we-
sentlicher Unterschied zwischen der bisher erbrachten und der anzurechnenden Leistung 
besteht; dies gilt auf Antrag auch für Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbe-
reiches des Grundgesetzes. Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse und Qua-
lifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen auf einen Studiengang anrechnen.  

(2) Fehlversuche in verwandten oder vergleichbaren Studiengängen sind anzurechnen. 
(3) In der Regel ist anzuerkennen, wenn nicht wesentliche Unterschiede von der Hochschule 

nachgewiesen, also festgestellt und begründet werden. Ein wesentlicher Unterschied be-
steht insbesondere bei 

a. wesentlichen Unterschieden in den Qualifikationszielen der Leistung, 
b. wesentlichen inhaltlichen oder methodischen Unterschieden der Leistung, 
c. wesentlichen Unterschieden des Workloads bzw. der Credits der Leistung, 
d. wesentlichen, nachweislichen Qualitätsunterschieden der Leistung, 
e. wesentlichen Unterschieden in Art und Dauer der Prüfung, 
f. zu unterschiedlichen akademischen und berufsrechtlichen Berechtigungen, zu denen 

der andere Studiengang führt oder 
g. einem zu großem zeitlichen Abstand der erworbenen Qualifikationen. 

Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbe-
wertung vorzunehmen. 

(4) Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss in der Regel innerhalb von vier 
Wochen; die Entscheidung ist der oder dem Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Verantwortung für die 
Bereitstellung hinreichender Informationen über die Qualifikation obliegt der/dem Betroffe-
nen. Die Beweislast, dass ein Antrag nicht die Voraussetzungen erfüllt, liegt beim Prüfungs-
ausschuss. 

§ 11 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann zweimal wiederholt werden. 
(2) Projektarbeiten, Praxisprojekte, Praxisphase, Bachelorarbeit und Kolloquium können je ein-

mal wiederholt werden. 
(3) Eine mindestens als ausreichend bewertete Prüfungsleistung kann nicht wiederholt werden.  
(4) Eine nicht bestandene Prüfung in einem Modul aus dem Wahlkatalog kann einmalig durch 

das Bestehen der Prüfung in einem weiteren Modul aus dem Wahlkatalog kompensiert und 
ersetzt werden. 

(5) Nicht bestandene Pflichtmodule bzw. Wahlpflichtmodule können nicht kompensiert werden. 

§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsvers toß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu einem 
Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung ohne trif-
tige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder die Prüfungsleistung nicht vor Ablauf der Prü-
fung erbringt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Bachelorarbeit nicht fristgemäß abgeliefert 
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wird. Wird die gestellte Prüfungsarbeit nicht bearbeitet, steht dies der Säumnis nach Satz 1 
gleich. Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden, dass die Prü-
fungsunfähigkeit bescheinigt. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so kann die 
Zulassung zu der entsprechenden Prüfungsleistung erneut beantragt werden. 

(3) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wer als Prüfling den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-
fung stört, kann von der jeweiligen Aufsicht, in der Regel nach Abmahnung, von der Fortset-
zung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind ak-
tenkundig zu machen. Wenn der Prüfling davon ausgeschlossen wird, eine weitere Prü-
fungsleistung zu erbringen, kann er verlangen, dass der Prüfungsausschuss diese Entschei-
dung überprüft. Dies gilt entsprechend auch bei den Feststellungen gemäß Satz 1.  
 

II. Prüfungsabläufe 

§ 13 Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen 

(1) Eine Modulprüfung ist eine studienbegleitende Prüfungsleistung. In den Modulprüfungen soll 
festgestellt werden, ob die Studierenden Inhalt und Methoden der Prüfungsmodule in den 
wesentlichen Zusammenhängen beherrschen und die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten selbständig anwenden können. 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen und an den Qualifi-
kationen zu orientieren, die für das betreffende Modul vorgesehen sind. 

(3) Eine Modulprüfung kann aus folgenden Leistungen bestehen: 
1. einer Klausur, 
2. einer mündlichen Prüfung, 
3. einer schriftlichen Hausarbeit, 
4. einer Projektarbeit, 
5. einer Kombination aus Hausarbeit und Klausur, 
6. einer Verbindung aus Hausarbeit und mündlicher Prüfung, 
7. einer Kombination aus einer Projektarbeit und anderen Leistungen oder 
8. einer Prüfung, in der in einer Verknüpfung zwischen praktischen und theoretischen 

Anteilen eine Fähigkeit aktuell entwickelt und verwirklicht wird („Performanzprüfung“). 
(4) Modulprüfungen können in Teilprüfungen zerlegt werden. 
(5) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mindestens als ausreichend 

bewertet worden ist. 
(6) Die Prüfenden legen in der Regel spätestens zwei Monate vor einem Prüfungstermin die 

Prüfungsform für alle Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Modulprüfung einheitlich 
und verbindlich fest. Im Fall einer Klausur gilt dies auch für die Zeit der Bearbeitung. 
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§ 14 Zulassung zu Modulprüfungen 

(1) An den jeweiligen Modulprüfungen darf nur teilnehmen, wer  
1. zum Zeitpunkt der Prüfung für den Studiengang als Ersthörender eingeschrieben 

oder gemäß § 52 Abs. 1 HG als Zweithörender zugelassen ist,  
2. die nach § 4 geforderten Voraussetzungen erfüllt, 
3. in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grund-

gesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung nicht endgültig nicht 
bestanden hat oder zur Prüfung endgültig nicht mehr zugelassen werden kann; dies 
gilt entsprechend für verwandte oder vergleichbare Studiengänge, soweit dies in der 
Studiengangprüfungsordnung geregelt ist,  

4. gemäß § 22 die Prüfungsvorleistungen des entsprechenden Studienplans erbracht 
hat, 

5. den Prüfungsanspruch in dem Studiengang oder in einem verwandten Studiengang 
nicht verloren hat. 

(2) Die Anmeldung zu einer Modulprüfung erfolgt über das Online-Portal der Fachhochschule 
Bielefeld und ist in dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Anmeldezeitraum vorzuneh-
men. Eine spätere Anmeldung ist nicht möglich.  

(3) Die Anmeldung zu einer Modulprüfung kann bis zum Ablauf des achten Tages vor dem fest-
gesetzten Prüfungstermin ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche 
zurückgenommen werden, so dass eine Frist von sieben Tagen besteht. Danach sind Ab-
meldungen ausschließlich direkt beim Prüfungsamt bis zum Prüfungstag möglich. Die Grün-
de sind unverzüglich nachzuweisen und glaubhaft zu machen.  

(4) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im 
Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. 

(5) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Anmelde- und Prüfungszeiträume so-
wie die Zulassung bzw. Nicht-Zulassung zu informieren und die Aushänge zu beachten. 

§ 15 Durchführung von Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen finden außerhalb der Lehrveranstaltungen statt. 
(2) Für die Modulprüfungen soll zum Ende des Semesters, in dem das Modul angeboten wird, 

ein Prüfungstermin angesetzt werden. Die Wiederholungsprüfung findet im folgenden Se-
mester statt. Die Modulprüfungen sollen innerhalb eines Prüfungszeitraums stattfinden, der 
vom Prüfungsausschuss festgesetzt und bei Semesterbeginn oder zum Ende des vorherge-
henden Semesters bekannt gegeben wird. Abweichungen von dieser Regel sind beim Prü-
fungsausschuss zu beantragen und werden im Online Portal der Fachhochschule Bielefeld 
bekanntgegeben. 

(3) Der genaue Termin einer Klausur oder mündlichen Prüfung wird vom Prüfungsausschuss 
festgelegt und dem Prüfling rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor Beginn 
des Prüfungzeitraums im Online-Portal der Fachhochschule Bielefeld bekannt gegeben. 

(4) Der Prüfling hat sich auf Verlangen der Aufsicht führenden Person mit einem amtlichen gül-
tigen Lichtbildausweis und dem Studierendenausweis auszuweisen. 

(5) Macht der Prüfling durch ein differenziertes ärztliches Attest, das die Prüfungsunfähigkeit 
bescheinigt, oder auf andere Weise glaubhaft, dass er wegen ständiger körperlicher Behin-
derung und/oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teil-
weise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann gestattet werden, gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Es ist dafür zu sorgen, dass durch die Ge-
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staltung der Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung für behindete und/oder chronisch 
kranke Menschen nach Möglichkeit ausgeglichen wird. Im Zweifel können weitere Nachwei-
se angefordert werden. 

(6) Das Prüfungsergebnis wird dem Prüfungsamt durch den Prüfenden entsprechend der für die 
jeweilige Prüfungsform festgelegten Art und Weise innerhalb des festgelegten Zeitrahmens 
mitgeteilt. 

(7) Den Studierenden ist die Bewertung der Klausur/Hausarbeit/Bachelorarbeit spätestens 
sechs Wochen nach deren Abgabe im Online-Portal der Fachhochschule Bielefeld bekannt-
zugeben. 

§ 16 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbe iten 

(1) In den Klausurarbeiten sollen Studierende nachweisen, dass sie sich in begrenzter Zeit und 
mit beschränkten Hilfsmitteln mit den Inhalten aus den Gebieten des jeweiligen Moduls aus-
kennen, und unter zu Hilfenahme geläufiger Methoden der Fachrichtung eine vorgegebene 
Problemstellung lösen können. 

(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entschei-
den die Prüfenden. Die Dauer einer Klausurarbeit soll 60 Minuten nicht unterschreiten und 
120 Minuten nicht überschreiten. 

(3) Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer prüfenden Person 
gestellt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn in einer Modulprüfung mehrere 
Fachgebiete zusammenfassend geprüft werden, kann die Prüfungsaufgabe auch von meh-
reren Prüfenden gestellt werden. In diesem Fall legen die Prüfenden die Gewichtung der An-
teile an der Prüfungsaufgabe vorher gemeinsam fest; ungeachtet der Anteile und ihrer Ge-
wichtung beurteilt jede prüfende Person die gesamte Klausurarbeit.  

(4) Klausurarbeiten die im dritten Versuch geschrieben werden, sind von zwei Prüfenden zu 
bewerten. Bei einer nicht übereinstimmenden Bewertung einer Klausurarbeit ergibt sich die 
Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.  

§ 17 Mündliche Prüfungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie 
oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob die oder der 
Studierende über ein breites Grundlagenwissen verfügt. Die Dauer der Prüfung beträgt je 
Prüfling mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten. 

(2) Mündliche Prüfungen sind von mindestens zwei Prüfenden (Kollegialprüfungen) oder von ei-
nem Prüfenden in Gegenwart einer oder eine sachkundigen Beisitzenden als Gruppenprü-
fung oder als Einzelprüfung abzunehmen. Hierbei wird jeder Prüfling in einer Modulprüfung 
im Regelfall nur von einer Person geprüft. Vor der Festsetzung der Note hat die prüfende 
Person die anderen an der Prüfung mitwirkenden Prüfer beziehungsweise den sachkundi-
gen Beisitzenden zu hören.  

(3) Die sachkundigen Beisitzenden haben während der Prüfung kein Fragerecht. 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die Beno-

tung  maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prü-
fung ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Bei der Be-
kanntgabe des Ergebnisses sind die Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten. 
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§ 18 Hausarbeiten 

(1) Hausarbeiten sind Ausarbeitungen, die in der Regel 15 Seiten nicht überschreiten und die im 
Rahmen einer Lehrveranstaltung oder in Verbindung mit einer Projektarbeit begleitend zu 
dieser erstellt werden. Sie können je nach Maßgabe des Lehrenden durch einen Fachvor-
trag von in der Regel 15 bis 45 Minuten Dauer ergänzt werden. 

(2) In Hausarbeiten sollen die Studierenden in begrenzter Zeit nachweisen, dass sie die Zu-
sammenhänge des Moduls im jeweiligen Fachgebiet erkennen, spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermögen und stringent fachspezifische Probleme lö-
sen können. 

(3) Über Art, Umfang, zeitlichen Rahmen und Ausführung der Hausarbeit entscheidet der Leh-
rende im Rahmen der Maßgabe des Absatzes 1. 

(4) Die Hausarbeit ist innerhalb einer von dem Lehrenden festzulegenden Frist bei dem Lehren-
den abzuliefern. Die Frist ist durch Aushang bekannt zu machen und dem Prüfungsamt in 
der Regel nach der Terminfestsetzung, spätestens jedoch zwei Wochen vor dem Abgabe-
termin bekannt zu geben. Bei der Abgabe der Hausarbeit hat der Studierende zu versichern, 
dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 
selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich 
gemachten Hilfsmittel benutzt hat. Der Abgabezeitpunkt der schriftlichen Hausarbeit ist ak-
tenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einliefe-
rung bei der Post maßgebend. Wird die Hausarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

§ 19 Projektarbeiten 

(1) Jedes Projekt ist eine umfassende Aufgabe, die vom Lehrenden in Zusammenarbeit mit den 
Studierenden nach Möglichkeit interdisziplinär geplant und ausgewählt wird. Die Durchfüh-
rung erfolgt als Einzelleistung oder in Gruppen möglichst selbständig unter Beratung durch 
Lehrende. In ihnen werden konkrete Problemstellungen ganzheitlich, unter praxisnahen Be-
dingungen, bearbeitet.  

(2) Die Prüfungsleistungen des einzelnen Studierenden werden nach Abschluss des jeweiligen 
Semesters vom zuständigen Lehrenden bewertet. 

(3) Die Prüfung der Projektarbeit wird am Ende des Semesters durch eine Präsentation als  
Einzel- oder Gruppenprüfung abgelegt. Dabei sind von allen am jeweiligen Projekt beteilig-
ten Studierenden die Einzelbeiträge und Ergebnisse vorzutragen. Die Präsentation findet in 
Gegenwart der Lehrenden, die die Projektarbeit begleitet haben, statt. 

(4) Die schriftliche Ausarbeitung muss spätestens eine Woche vor dem mündlichen Vortrag 
dem Prüfenden vorliegen. 

(5) Alle interessierten Studierenden werden zu der Präsentation nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörende zugelassen. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung 
und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 20 Kombinationsprüfungen 

(1) In fachlich geeigneten Fällen kann eine Modulprüfung durch eine Hausarbeit (§ 18) und zu-
sätzlich durch eine Klausur (§ 16) oder mündliche Prüfung (§ 17) im Rahmen einer Kombi-
nation dieser Leistungen abgelegt werden. Der Gesamtumfang einer Kombinationsprüfung 
entspricht in der Regel dem einer einzelnen Prüfungsleistung gemäß § 16 - 18. Die Gesamt-
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note ergibt sich als arithmetisches Mittel aus den Bewertungen der Einzelleistungen gemäß 
einer vorher festgelegten Gewichtung.  

(2) Die Regelungen gemäß §§ 13 bis 18 finden entsprechende Anwendung. 

§ 21 Performanzprüfungen 

(1) In fachlich geeigneten Fällen kann eine Modulprüfung durch eine Performanzprüfung abge-
legt werden. 

(2) Eine Performanzprüfung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich aus verschiedenen An-
teilen (theoretisch und praktisch) zusammensetzt. Die Gesamtnote ergibt sich als arithmeti-
sches Mittel aus den Bewertungen der Einzelleistungen gemäß einer vorher festgelegten 
Gewichtung. Die Prüfung dauert im Regelfall nicht mehr als zwei Stunden.  

(3) Die Performanzprüfung wird in der Regel von nur einer prüfenden Person entwickelt und in 
Gegenwart eines sachkundigen Beisitzenden oder vor mehreren Prüfenden durchgeführt.  

§ 22 Leistungsnachweis/Testat 

(1) Eine Studienleistung besteht entweder aus einem Teilnahmenachweis oder einer individuell 
erkennbaren Leistung (Leistungsnachweis/Testat), die begleitend zu einer Lehrveranstaltung 
erbracht wird und die sich nach Gegenstand und Anforderung auf den Inhalt der jeweiligen 
Lehrveranstaltung bezieht. Als Leistungsnachweis kommen regelmäßige Vorlesungsbesu-
che, die aktive Seminarbeteiligung, die aktive Teilnahme an Übungen, Referate, Entwürfe 
oder Praktikumsberichte o. Ä. in Betracht. Die Form wird im Einzelfall von der oder dem für 
die Lehrveranstaltung zuständigen Lehrenden festgelegt und zu Beginn der Lehrveranstal-
tung bekanntgegeben. 

(2) Leistungsnachweise werden lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Nicht 
bestandene Leistungsnachweise können uneingeschränkt wiederholt werden. 

(3) Die Vergabe der Testate obliegt den Lehrenden. Die Ergebnisse sind den Studierenden und 
dem Prüfungsamt mitzuteilen. 

(4) Das Vorliegen der Testate kann Voraussetzung für die Teilnahme an den Prüfungen sein 
(Prüfungsvorleistung).  

(5) Im Fall einer Behinderung der Kandidatin oder des Kandidaten findet § 15 Abs. 5 entspre-
chende Anwendung. 

§ 23 Abzuleistende Modulprüfungen, Credits 

Im Studienplan wird  festgelegt, welche Module mit einer Prüfung abzuschließen sind. Er ordnet 
auch die entsprechenden Credits zu. Die Vorrausetzungen für die Vergabe von Credits wird in der 
entsprechenden Modulbeschreibung geregelt. 

§ 24 Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen. Die Noten für die einzelnen 
Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt.  

(2) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungs-
leistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht über-
einstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbe-
wertungen.  

(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
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2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte No-
tenziffern gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(4) Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Note aus dem 
nach Credits gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen. Die Note lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5  = die Note „sehr gut“ 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = die Note „gut“ 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 = die Note „befriedigend“ 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 = die Note „ausreichend“ 
bei einem Durchschnitt ab 4,1  = die Note „nicht ausreichend“. 

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. 

(5) Den Studierenden ist die Bewertung von schriftlichen Prüfungen spätestens sechs Wochen 
nach deren Abgabe im Online-Portal der Fachhochschule Bielefeld bekanntzugeben. 

(6) Für jede bestandene Modulprüfung werden Credits nach Maßgabe des in der Studien-
gangsprüfungsordnung dargestellten Studienplans vergeben. 

 

III. Praxisprojekt / Praxisphase  

§ 25 Praxisprojekt 

(1) In den Bachelorstudiengängen des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Mathematik 
ist in der Regel im dritten und fünften Semester ein Praxisprojekt integriert. Der Arbeitsauf-
wand für das Praxisprojekt wird mit 5 Credits bemessen.  

(2) Das Praxisprojekt soll die Studierenden an die berufliche Tätigkeit durch konkrete Aufga-
benstellung und praktische Mitarbeit heranführen, die mit den Zielen und Inhalten des jewei-
ligen Studienganges in einem fachlichen Zusammenhang stehen. Es soll insbesondere dazu 
dienen, die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden 
und die bei der praktischen Tätigkeit gemachten Erfahrungen zu reflektieren und auszuwer-
ten. 

(3) Das Praxisprojekt unterliegt den rechtlichen Regelungen, welche die Fachhochschule Biele-
feld als Körperschaft des öffentlichen Rechts insgesamt zu beachten hat. 

(4) Die Studierenden werden während des Praxisprojektes von einer Lehrkraft betreut. 
(5) Der Erfolg des Projektes wird in der Regel anhand einer schriftlichen Ausarbeitung oder ei-

ner Präsentation festgestellt. Die betreuende Lehrkraft legt zu Beginn fest, in welcher Form 
der von den Studierenden selbständig abzufassende schriftliche Bericht erfolgen soll. Nähe-
res wird in der entsprechenden Modulbeschreibung geregelt. Die Teilnahme am Projekt wird 
von der für die Begleitung zuständigen Lehrkraft bescheinigt, wenn nach ihrer Feststellung 
der Prüfling die berufspraktischen Tätigkeiten dem Zweck des Projekts entsprechend aus-
geübt und an der Begleitveranstaltung regelmäßig teilgenommen hat. 

(6) Für den Fall, dass das Praxisprojekt in Kooperation mit einem Unternehmen durchgeführt 
wird, sind die §§ 27-31 zu beachten. 
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§ 26 Praxisphase 

(1) Die Studiengänge mit integrierter Praxisphase beinhalten eine berufspraktische Tätigkeit von 
12 Wochen, deren Arbeitsaufwand 15 Credits beträgt. Diese Praxisphase ermöglicht eine 
zeitlich intensivere Einarbeitung in praxisbezogene Aufgabenstellungen. Alternativ zur Pra-
xisphase kann ein Auslandssemester gemäß § 32 absolviert werden. 

(2) Die Praxisphase soll die Studierenden an die berufliche Tätigkeit durch konkrete Aufgaben-
stellung und praktische Mitarbeit in Betrieben oder anderen Einrichtungen der Berufspraxis 
heranführen. Sie soll insbesondere dazu dienen, die im bisherigen Studium erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden und die bei der praktischen Tätigkeit gemachten 
Erfahrungen zu reflektieren und auszuwerten. 

(3) Die Praxisphase wird in der Regel im siebten Semester begonnen. Sie unterliegt den Rege-
lungen der Hochschule. 

(4) Auf Antrag wird zur Praxisphase zugelassen, wer 100 Credits erworben hat. Über die Zulas-
sung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. 

§ 27 Eignung der Praxisstelle und Vergabe der Praxi splätze 

(1) Als Praxisstelle kommen alle Betriebe in Betracht, deren Aufgaben den Einsatz von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern mit der Qualifikation des entsprechenden Studiengangs 
erlauben. Die Betriebe müssen außerdem über Personen verfügen, die von ihrer Qualifikati-
on her geeignet sind, die Studierenden während der Praxisphase zu betreuen. Die Betriebe 
müssen in der Lage sein, eine dem Ziel der Praxisphase entsprechende innerbetriebliche 
Tätigkeit sicherzustellen. Die Eignung einer Praxisstelle wird von einer Lehrkraft des Fach-
bereichs in einem schriftlichen Bericht an den Prüfungsausschuss festgestellt. Anerkannte 
Praxisstellen werden in eine im Fachbereich geführte Liste aufgenommen. Diese Liste wird 
vom Career Center geführt.  

(2) Die Studierenden können von sich aus eine Praxisstelle vorschlagen. Deren Eignung muss 
dann von einer Lehrkraft des Fachbereichs festgestellt werden. Vor Kontaktaufnahme mit 
dem Betrieb haben sie sich mit der betreuenden Lehrkraft abzustimmen. 

§ 28 Vertrag 

(1) Über die Durchführung des Praxisprojektes oder der Praxisphase wird zwischen Betrieb und 
Studierenden ein Vertrag geschlossen. Der Fachbereich hält hierfür den vom MIWF emp-
fohlenen Mustervertrag bereit. 

(2) Den Abschluss eines Vertrages haben die Studierenden unverzüglich dem Prüfungsamt 
mitzuteilen. 

§ 29 Betreuung der Studierenden während der Praxisp hase 

Die Studierenden werden während der Praxisphase von einer Lehrkraft betreut. Die Studierenden 
ermöglichen wenigstens einmal während der Praxisphase der betreuenden Lehrkraft einen Einblick 
in die von ihnen ausgeübte Tätigkeit.  

§ 30 Seminargruppe 

(1) Die Studierenden können zu Seminargruppen zusammengefasst werden. Diese soll unter Lei-
tung einer oder mehrerer Lehrkräfte zum Gedankenaustausch über fachspezifische, soziale, 
organisatorische und rechtliche Fragen zusammentreten. Es sollen vor allem Probleme und 
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Fragen behandelt werden, die sich aus den jeweiligen individuellen Erfahrungen der Studieren-
den während der Praxisphase ergeben haben. Betreuende aus den Betrieben können auf Ein-
ladung an diesem Seminar teilnehmen.  

(2) Auf die regelmäßige Teilnahme an den Begleit- und Auswertveranstaltungen kann verzichtet 
werden, wenn das Praxisprojekt oder die Praxisphase im Ausland durchgeführt wird oder an-
derweitige Gründe vorliegen. Diese müssen vor Antritt der Praxisstelle dem für die Betreuung 
zuständigen Mitglied der Professorenschaft mitgeteilt werden. Dieses entscheidet über die not-
wendige Teilnahme. 

§ 31 Abschluss der Praxisphase 

Die betreuende Lehrkraft legt zu Beginn der Praxisphase fest, in welcher Form der von den Studie-
renden selbständig abzufassende schriftliche Bericht erfolgen soll. Für den Abschluss der Praxis-
phase ist ein Bericht, der in der Regel 10 Seiten Umfang nicht überschreiten soll, der betreuenden 
Lehrkraft zu übergeben.  
 

IV. Auslandssemester 

§ 32 Auslandssemester 

(1) Anstatt einer Praxisphase kann ein Semester an einer ausländischen Hochschule, vorzugs-
weise an einer der Partnerhochschulen der FH Bielefeld, absolviert werden. Das Auslands-
studium soll insbesondere dazu dienen, 

1. die theoretischen und praktischen Kenntnisse in der gewählten Studienrichtung zu 
vertiefen und in ausgewählten Fächern Lehrveranstaltungen zu belegen und durch 
Prüfungen abzuschließen, 

2. die interkulturelle Kompetenz und das globale Denken zu fördern, insbesondere zu 
lernen, mit Lehrenden und Studierenden anderer Nationalitäten und Kulturkreise zu-
sammenzuarbeiten und sich in einer fremden Ausbildungsstruktur zu bewähren, 

3. die Kenntnisse in der Sprache des Gastlandes zu verbessern. 
(2) Hinsichtlich der Zulassung gilt § 26 Abs. 4 entsprechend. Weitere Voraussetzung ist, dass 

der Studierende einen geeigneten Auslandsstudienplatz nachweisen kann. Ein Anspruch auf 
Zuweisung eines Auslandsstudienplatzes besteht nicht. 

(3) Über die Eignung eines Auslandsstudienplatzes im Sinne der in Abs. 1 Satz 2 genannten 
Ziele und über die Zulassung zum Auslandsstudiensemester entscheidet der Prüfungsaus-
schuss im Einvernehmen mit der Auslandsbeauftragten oder dem Auslandsbeauftragten des 
Fachbereichs. Es wird ein entsprechendes Learning Agreement zwischen dem Studierenden 
und dem Fachbereich vereinbart, aus dem sich die zu belegenden Module ergeben. 

(4) Der betreuende Professor oder Fachlehrer erkennt die erfolgreiche Teilnahme am Aus-
landsstudiensemester durch eine Bescheinigung an, wenn nach seiner Feststellung die in 
Abs. 1 Satz 2 genannten Ziele erreicht worden sind und der Studierende den Nachweis er-
bringt, dass er während seines Auslandsstudiums Prüfungsleistungen im Umfang von min-
destens zehn Credits erbracht hat; von den verlangten Credits kann nach unten abgewichen 
werden, wenn sich der Erfolg des Auslandsstudiums nach anderen Beurteilungskriterien 
ergibt. 

(5) Wird das Auslandsstudiensemester vom betreuenden Professor oder Fachlehrer nicht aner-
kannt, so kann es einmal als Ganzes wiederholt werden. Im Wiederholungsfall kann auch 
eine Praxisphase absolviert werden. 
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(6) Für die erfolgreiche Ableistung des Auslandsstudiensemesters werden 15 Credits zuerkannt. 
Eine Anerkennung der erbrachten Leistungen in Form von bestandenen Modulprüfungen 
bleibt davon unberührt. 

(7)  

V. Bachelorarbeit 

§ 33 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit hat zu zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine praxisorientierte Aufgabe aus seinem Fachgebiet, sowohl in ihren fachlichen Einzel-
heiten als auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftlichen Metho-
den selbständig zu bearbeiten. Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche oder gestalterische Ar-
beit. Sie besteht in der Regel in der Konzipierung, Durchführung und Evaluation einer eigen-
ständigen Problemlösung eines umfangreichern Projektes. Der Umfang der Bachelorarbeit soll 
in der Regel 45 Textseiten nicht überschreiten.  

(2) Die Bachelorarbeit kann von jeder prüfenden Person, welche die Voraussetzungen gemäß § 9 
erfüllt, ausgegeben und betreut werden. Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss 
auch eine Honorarprofessorin oder einen Honorarprofessor oder mit entsprechenden Aufgaben 
betraute Lehrbeauftragte gem. § 9 Abs. 1 mit der Betreuung bestellen, wenn feststeht, dass das 
vorgesehene Thema der Bachelorarbeit nicht durch eine fachlich zuständige Professorin oder 
einen fachlich zuständigen Professor betreut werden kann. Die Bachelorarbeit kann in einer 
Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie dort ausreichend betreut 
werden kann. Den Studierenden ist die Gelegenheit zu geben, Vorschläge für den Themenbe-
reich der Bachelorarbeit zu machen. 

(3) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung er-
möglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 er-
füllt. 

§ 34 Zulassung zur Bachelorarbeit 

(1) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer  
1. die Voraussetzungen nach § 14 Abs.1,  
2. alle Pflichtmodulprüfungen, 
3. alle Wahlpflicht- bzw. Wahlmodulprüfungen bis auf zwei gemäß Studienplan,  
4. sowie alle Voraussetzungen für die Vergabe von Credits der entsprechenden Module 

gemäß Modulhandbuch 
erfüllt hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten.  
Bestandteil des Antrags ist eine Erklärung darüber, welche prüfende Person zur Ausgabe und 
Betreuung der Bachelorarbeit bereit ist. Im Ausnahmefall wird auf Antrag das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses dafür sorgen, dass die Studierenden rechtzeitig ein Thema für 
die Bachelorarbeit erhalten. 

(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den An-
trag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. 
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(4) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses und im 
Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die in Abs. 1 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. eine in der Studiengangsprüfungsordnung genannte Prüfung endgültig nicht bestan-

den wurde oder 
4. eine entsprechende Bachelorarbeit ohne Wiederholungsmöglichkeit als "nicht ausrei-

chend" bewertet worden ist. 
(5) Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen einer 
Wiederholungsfrist verloren hat. 

§ 35 Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit 

(1) Der Prüfende gibt die Bachelorarbeit aus. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem der 
Prüfungsausschussvorsitzende dem Antrag statt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Bachelorarbeit) beträgt 
zwölf Wochen. Die Abgabe ist frühstens nach zehn Wochen möglich. Das Thema und die Auf-
gabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb der vorgesehenen 
Frist abgeschlossen werden kann. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie 
als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Im Ausnahmefall kann das Prüfungsamt auf einen 
vor Ablauf der Frist gestellten begründeten Antrag die Bearbeitungszeit einmalig um bis zu drei 
Wochen verlängern. Die Person, welche die Bachelorarbeit betreut, soll zu dem Antrag gehört 
werden.  

(3) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag über die Weiterfüh-
rung der Bachelorarbeit entscheiden. 

(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der 
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Fall der Wiederholung 
gemäß § 11 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn bei der Anfertigung der ersten Bachelorarbeit 
von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht worden ist. 

(5) § 14 Abs. 1 findet entsprechend Anwendung. 

§ 36 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt abzuliefern. Der Zeitpunkt der Abgabe ist 
aktenkundig zu machen; bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einliefe-
rung bei der Post maßgebend. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, 
dass die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit - 
selbständig angefertigt wurde und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich 
gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind. 

(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Personen zu bewerten, von denen eine die Bachelorarbeit be-
treut haben soll. Die zweite prüfende Person wird vom Prüfungsausschuss bestimmt. Wenn die 
erste prüfende Person die Voraussetzung des § 33 Abs. 2 Satz 2 erfüllt, muss die zweite prü-
fende Person der Professorenschaft angehören. Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch 
die Prüfenden soll die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer-
tungen gebildet, wenn die Differenz der beiden Noten weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die Diffe-
renz 2,0 oder mehr, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte prüfende Person bestimmt. In die-
sem Fall ergibt sich die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden bes-
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seren Einzelbewertungen. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur dann als "ausreichend" (4,0) 
oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei der Noten "ausreichend" (4,0) oder bes-
ser sind. Alle Bewertungen sind schriftlich zu begründen.  

(3) Für eine mindestens mit „ausreichend“ (4,0)  bewertete Bachelorarbeit werden 12 Credits ver-
geben. 

§ 37 Kolloquium 

(1) Das Kolloquium ergänzt die Bachelorarbeit und ist als eigenständige Prüfung zu bewerten. 
Es dient der Feststellung, ob die Kandidatin oder der Kandidat befähigt ist, die Ergebnisse 
der Bachelorarbeit, ihre fachlichen Grundlagen, ihre fachübergreifenden Zusammenhänge 
und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich darzustellen und selbständig zu begründen so-
wie ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. Dabei soll auch die Bearbeitung des The-
mas mit der Kandidatin oder dem Kandidat erörtert werden. 

(2) Zum Kolloquium kann die Kandidatin oder der Kandidat nur zugelassen werden, wenn  
1. die in § 34 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit nach-

gewiesen sind, 
2. ohne Berücksichtigung von Zusatzfächern 207 Credits bei einem siebensemestrigen 

Studium mit integrierter Praxisphase bzw. 177 Credits bei einem sechssemestrigen 
Studium erworben wurden und  

3. die Bachelorarbeit durch die Unterschrift beider Prüfer mit mindestens „ausreichend“ 
bewertet wurde. 

(3) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag 
soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, ob einer Zulassung von Zuhörerinnen und Zu-
hörern widersprochen wird. Die Kandidatin oder der Kandidat kann die Zulassung zum Kol-
loquium auch bereits bei der Meldung zur Bachelorarbeit beantragen. Für die Zulassung 
zum Kolloquium und ihre Versagung gilt § 34 Abs. 3 entsprechend. 

(4) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung durchgeführt und von den nach § 36 Abs. 2 be-
stimmten Prüfern gemeinsam abgenommen und bewertet. Im Falle des § 36 Abs. 2 Satz 5 
wird das Kolloquium von den Prüfenden abgenommen, aus deren Einzelbewertungen die 
Note der Bachelorarbeit gebildet worden ist. Das Kolloquium dauert maximal 45 Minuten und 
setzt sich in der Regel aus einem 30-minütigen Vortrag und einer 15-minütigen Diskussion 
zusammen. Für die Durchführung des Kolloquiums finden im Übrigen die für mündliche Mo-
dulprüfungen geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 

(5) Bei mindestens „ausreichender“ (4,0) Bewertung werden 3 Credits erworben. 
(6) Das Kolloquium soll in der Regel drei Wochen nach Abgabe der Bachelorarbeit erfolgen. In 

begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag von dieser Regel abgewichen werden. Hierü-
ber entscheidet der Prüfungsausschuss.  

§ 38 Ergebnis der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist im siebensemestrigen Studienverlauf bestanden, wenn 210 Credits 
erreicht wurden, und im sechssemestrigen Studienverlauf bestanden, wenn 180 Credits er-
reicht wurden.  

(2) Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden, wenn  
• die Gesamtnote nicht mindestens „ausreichend“ (4,0) ist oder  
• die Bachelorarbeit im zweiten Versuch nicht bestanden ist oder als nicht bestanden 

gilt.  
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(3) Wird die Bachelorprüfung nicht bestanden, ist ein Bescheid zu erteilen, der mit einer Beleh-
rung über den Rechtsbehelf zu versehen ist. 

(4) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag 
ein Zeugnis über die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen gemäß § 66 Abs. 4 HG. 

§ 39 Zeugnis, Gesamtnote, Bachelorurkunde, Diploma Supplement 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wo-
chen nach der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält die No-
ten und Credit Points der Modulprüfungen, das Thema und die Note der Bachelorarbeit so-
wie die Gesamtnote der Bachelorprüfung. In dem Zeugnis wird ferner das erfolgreich abge-
leistete Praxisphase aufgeführt.  

(2) Zur Ermittlung der Gesamtnote für das Bachelorstudium werden die Noten für die einzelnen 
benoteten Prüfungsleistungen mit den jeweiligen ausgewiesenen Credits multipliziert. Die 
Summe der gewichteten Noten wird anschließend durch die Gesamtzahl der einbezogenen 
Credits dividiert. 

(3) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen 
und trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bachelorurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades gemäß § 3 Abs. 4 beurkundet. 
Die Bachelorurkunde wird von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten der Fachhochschule 
Bielefeld unterzeichnet und mit deren Siegel versehen.  

(5) Zusätzlich erhält der Kandidat ein in deutscher und englischer Sprache ausgestelltes 
Diploma Supplement mit dem Datum des Zeugnisses. In dieser Zeugnisergänzung wird für 
die Gesamtnote ein ECTS-Grade ermittelt, sobald eine ausreichende Zahl von Absolventin-
nen und Absolventen dafür vorhanden ist:  

A = die besten 10% 
B = die nächsten 25% 
C = die nächsten 30% 
D = die nächsten 25% 
E = die nächsten 10% 

(6) Das Diploma Supplement wird vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet. 

(7) Auf Antrag ist eine englischsprachige Fassung der Urkunde beizufügen (§ 66 Abs. 3 HG). 
 

VI. Schlussbestimmungen 

§ 40 Einsicht in die Prüfungsakte 

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird den Prüflingen auf Antrag Einsicht in ihre 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prü-
fungsprotokolle gewährt. 

(2) Die Einsichtnahme ist binnen eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses 
oder des Bescheides über die nicht bestandene Bachelorprüfung zu beantragen. § 32 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand gilt entsprechend. Der Antrag ist bei dem vorsitzenden Mitglied 
des Prüfungsausschusses zu stellen. Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
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(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine Modulprüfung oder eine er-
gänzende Studienleistung beziehen, wird auf Antrag bereits nach Ablegung der jeweiligen 
Prüfung gestattet. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses zu stellen. Im Übrigen gilt Abs. 2 entsprechend.   

§ 41 Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat ein Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses und der Urkunde bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträg-
lich die betroffenen Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses und der Urkunde bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

(3) Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis und die Urkunde sind einzuziehen und gegebenenfalls neu 

zu erteilen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses und der Urkunde ausgeschlossen. 

§ 42 Inkrafttreten, Veröffentlichung 

Diese BRPO wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachun-
gen – bekannt gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

-------------------------------------- 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Ingenieurwissen-
schaften und Mathematik der Fachhochschule Bielefeld vom 12.07.2012.  
 
 
Bielefeld, den 31.10.2012 
 
Die Präsidentin 
der Fachhochschule Bielefeld  
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